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An den Vorstand der FiMeA e.V.
c/o AixVision GmbH
Dreiländerweg 107

52074 Aachen
FAX: + 49 241 - 888 37 82

Mitgliedsantrag der FiMeA e.V.

O Ja, ich möchte Mitglied des Kompetenznetzes Film und Medien Aachen FiMeA e. V. werden.
O Ich habe mich bereits auch auf der Website www.fimea.net registriert.

Vorname/Nachname: _________________________________________

Strasse: _________________________________________

Firma: _________________________________________

PLZ/Ort: _________________________________________

Land: _________________________________________

Tel.: _________________________________________

Fax: _________________________________________

eMail: _________________________________________

www: _________________________________________

________________________________________ ________________________________________

Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

Meine Beitragsstaffel als ordentliches Mitglied ist (zutreffendes bitte ankreuzen, weitere Infos hierzu auf Seite 2):

Kategorie Staffel Beitrag/Jahr
O 1 Studenten 24,00 €
O 2 Freiberufler 96,00 €
O 3 Unternehmen 2-5 Mitarbeiter 240,00 €
O 4 Öffentliche Einrichtungen und Institutionen 255,00 €
O 5 Unternehmen 6-10 Mitarbeiter 400,00 €
O 6 Unternehmen 11-15 Mitarbeiter 500,00 €
O 7 Unternehmen ab 16 Mitarbeiter 600,00 €

Ich bin ein förderndes Mitglied:

O 8 Fördermitglieder (bitte Betrag eintragen)

An den Vorstand des fimea e.V.

c/o inside Gesellschaft für TV-, 
Audio- & Videoproduktion mbH                                         
                       
Auf der Hüls 190
52068 Aachen 

Fax: +49 (0) 241/1 82 92 - 79
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Hinweise zu den Mitgliedsbeiträgen

1. Für die Einstufung von Unternehmen in eine der vorgenannten Beitragskategorien wird die Anzahl der 
Mitarbeiter in einem festen Beschäftigungsverhältnis des jeweiligen Vorjahres zugrunde gelegt.

2. Erfolgt der Beitritt nicht zum 01. Januar eines Kalenderjahres, so wird der Beitrag anteilig ab Beginn des
Kalendermonats berechnet, in dem der Beitritt erfolgt.

3. Fördermitglieder entrichten einen Förderbeitrag. Unterschreitet der Förderbeitrag die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages der Kategorie 2, so ist das Fördermitglied nicht stimmberechtigt.

Fälligkeit, Zahlungsverzug 

1. Die Beitragsrechnungen werden am 01. Februar des jeweiligen Beitragsjahres verschickt. Die Beiträge sind 
jeweils zum 28. Februar fällig und zahlbar, sofern in der Rechnung nicht ausdrücklich ein abweichendes 
Zahlungsziel genannt ist.

2. Sofern die Satzung des Vereins keine abweichenden Bestimmungen enthält, kann ein Mitglied bei 
Nichtzahlung des Beitrages trotz zweifacher Zahlungserinnerung ab der zweiten Mahnung von der 
Inanspruchnahme von Serviceleistungen des Vereines und nach der dritten Mahnung unter Beachtung der 
Satzung von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.


